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"Die Marktordnungen funktionieren, aber sie sind teuer", hat schon 1968 ein Abgeordneter 
des Deutschen Bundestages 1) gesagt. Das Problem der steigenden Kosten hat sich nl:iml ich 
schon sehr bald nach Einführung der ersten gemeinsamen Marktordnungen und ihrer gemein
schaftlichen Finanzierung gestellt und steht seitdem immer wieder unmittelbar oder mittelbar 
auf der Tagesordnung des Ausschusses der Staatssekretl:ire für Europofragen oder des Bundeska
binetts. 

Professor KOESTER analysiert die Ursachen der steigenden Kosten als Folge des Systems der 
gemeinsamen Finanzierung der EG-Agrarpolitik rein wissenschaftlich, unter ökonomischen 
Gesichtspunkten. Er mißt die Auswirkungen der Gemeinschaftsfinanzierung an einem hypo
thetischen Referenzsystem, einem Modell, das sich dadurch grundsl:itzl ich von dem gegenwl:ir
tigen System unterscheidet, daß die Agrarpol itik nicht gemeinschaftl ich, sondern national 
finanziert wird. Der Ressourcentransfer als Folge der Gemeinschaftsfinanzierung ist aber ein 
gewolltes, wesen tl iches Element des auf dem EWG-Vertrag beruhenden Marktordnungssystems 
zur Sicherung der nationalen landwirtschaftlichen Einkommen. Professor KOESTER versucht 
in seinem Referat insbesondere folgende Thesen zu begründen und durch quantitative Aussagen 
zu belegen: 

- Die haushaltsml:ißige Betrachtung, nl:iml ich die Gegenüberstellung von nationalen Einzah
lungen und empfangenen Mitteln ist zur Erfassung der Transferströme als Folge der gemein
samen Agrarpolitik nicht brauchbar. Es müssen vielmehr darüber hinaus die Sozialprodukt
transfers berücksichtigt werden, die sich durch Einsporung von Exporterstattungen für Agrar
überschußll:inder bzw. durch Verzicht auf Abschöpfungen für Agrardefizitll:inder ergeben. 

1) Abgeordneter Röhner im Haushaltsausschuß des Bundestages. 
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- Die gemeinsame Finanzierung kann Mitgl iedstaaten vom System her dazu veranlassen, aus 
ökonomischen Überlegungen, nömlich zur Erzielung von zusätzlichen Sozialprodukttrans
fers, ihre Produktion durch nationale Beihilfen zu steigern bzw. höhere Preise zu fordern. 

Als eine Lösung zur Vermeidung von durch das augenblickliche System der PreisstUtzung be
dingten Transfers schlägt Prafessor KOESTER den sukzessiven Übergang zur Einkommensstutzung 
uber direkte personengebundene Einkommensbeihilfen vor, wobei 'die Preisrelationen des In
landes sich an den Preisrelationen des Weltmarktes orientieren sollen. FUr die Finanzierung 
der Einkommensbeihilfen sollen, mindestens jeweils fUr eine begrenzte Zeit, besondere Quo
ten festgelegt werden, die so zu bemessen sind, daß das einzelne Land keine Sozialprodukt
transfers von den anderen Ländern erhäl t. 

Quantitative Aussagen sind dazu nicht gemacht. 

Es Ubersteigt ganz sicher den Rahmen eines Korreferates, hierzu im einzelnen Stellung zu neh
men. Deshalb möchte ich zu dem angesprochenen Thema, wenn auch nicht aus der Sicht des 
Politikers, aber doch eines Vertreters der Ministerialverwaltung, der die politische Entschei
dungsfindung in einer Staatengemeinschaft von neun Mitgliedstaaten mit berUcksichtigen muß, 
einige Bemerkungen machen. 

Auch in der Gemeinschaft hat es nicht an Initiativen gefehlt, den Kostenanstieg in den Griff 
zu bekommen, um nur einige Stichworte zu nennen: 

- Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Den Haag am 1./2.12.1969; 
"Sie fordern die Regierungen auf, im Rat die bereits unternommenen Anstrengungen fUr eine 
bessere Beherrschung des Marktes durch eine landwirtschaftl iche Erzeugungspol itik, die 
eine Beschrönkung der Haushaltslasten gestattet, zUgig fortzusetzen." 

bestätigt durch Entschließung des EG-Ministerrats vom 21.4.1970 

- Vorschlöge der Kommission Uber das Gleichgewicht der Agrarmörkte vom 19. November 
1969 

- Das Memorandum der Kommission uber die Anpossung der gemeinsamen Agrarpol itik vom 
31.10.1973 

- Schlußfolgerungen des Rates zur Bestandsaufnahme der EG-Agrarpol itik vom 
10./11.11.1975 
auf der Grundlage einer Mitteilung der Kommission vom 27. Februar 1975 

- Das vom Rat am 25./26.4.1977 mit den Preisen 1977;78 in wesentlichen ZUgen verabschie
dete Aktionsprogramm zur Herstellung eines Gleichgewichts auf dem Milchmarkt vom 
9. Juli 1976. 

Nahezu an allen Initiativen hat die Bundesregierung maßgeblich mitgewirkt, eigene Vor
schläge dazu eingebracht und sich fUr ihre Durchsetzung eingesetzt. 

Trotzdem sind die Kosten der EG-Agrarmarktpolitik sti:lndig weiter angestiegen, allein seit 
1973, der Erweiterung der Gemeinschaft auf neun Mitgliedstaaten, von 3.660 Mio. RE 1) auf 
voraussichtlich 7.102 Mio. RE in diesem Jahr. Dabei sind allerdings die Kosten fUr die agri
moneti:lren Maßnahmen (Grenzausgleich und doppelter Umrechnungskurs) miteinbezogen, die 
1977 mit 1.573,5 Mio. RE veranschlagt sind. FUr 1978 rechnet die Kommission nach letzten 
Schi:ltzungen mit 8.367 Mio. RE; das entspricht einer Steigerung von ca. 18 % gegenUber 

1) Die von U. KOESTER (2) zitierten Zahlen aus den Monatsberichten der Deutschen Bundes
bank, 29. Jg (1977) sind MitteiabflUsse, keine Haushaltszahlen . 
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19n. Dabei sind evtl. Preisanhebungen noch nicht berucksichtigt. Angesichts dieser Kosten
entwicklung, die die Haushai te der Mitgl iedstaaten stark belastet, verdient jede Überlegung, 
jeder Beitrag zu dem Problem Interesse. 

3 Die pol itische Bedeutu.na..der EG-Agrarpol itik 

Die EG-Agrarpolitik in ihrer jetzigen Form ist das Ergebnis politischer Grundsatzentschei
dungen. Das wird deutl ich, wenn man auf ihre Entstehungsgeschichte und bisherige Entwick
lung zuruckblickt. 

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist in der Nachkriegszeit geboren aus dem allgemei
nen politischen Willen zu einer sttlrkeren Integration Westeuropas. Sie war ohne Einschluß 
des Agrarmarktes nicht zu haben (STREHLKE, 3, S. 94). Denn Ziel des EWG-Vertrages war 
es, Uber eine Zollunion zu einer Wirtschaftsunion und dann zu einer politischen Union zu 
kommen. Angesichts der Bedeutung der Agrarpolitik fUr die Wirtschaft einiger Mitgliedstaaten, 
war ihre Einbeziehung in den angestrebten großen Markt unumgtlngl ich. 

Bei der Ausgestal tung des EWG-Vertrages hat die Bundesrepubl ik aktiv mitgewirkt, unter
stUtzt durch wissenschaftl iche Gutachten (BAADE, 1, S. 21 - 22). Die Bundesrepubl ik hat 
damals aus Ubergeordneten pol itischen GrUnden im Hinbl ick auf die Zielsetzung ja zu einer 
gemeinschaftlichen Agrarpolitik gesagt und war sich dabei im klaren, daß diese gemeinschaft
I iche Agrarpol itik betrtlchtliche finanzielle und handelspolitische Hypotheken, erhebl iche 
Anpassungsschwierigkeiten fUr die deutsche Landwirtschaft sowie einen weitgehenden Verlust 
nationaler Entscheidungsbefugnis in diesem Bereich der Wirtschaftspolitik mit sich bringen 
wUrde (STREHLKE, 3, S. 94). 

Man ging damals davon aus, daß die Vereinheitlichung des europäischen Wirtschaftsgebietes 
eine gewaltige Steigerung des Sozialproduktes herbeifuhren und die versttlrkte Kaufkraft uber 
eine erhöhte Nachfrage nach hochwertigen Nahrungsmitteln (Fleisch, Milch und Molkerei
produkte, Obst und GemUse) auch den Landwirten zu einem höheren Einkommen verhelfen 
wUrde (BAADE, 1, S. 25). 

Nach der Konferenz von Stresa 1) im Juli 1958 und den GrundsatzbeschlUssen vom Dezember 
1960, mit denen der Rat die ersten Grundprinzipien der gemeinsamen Agrarpolitik (Einkom
mensstutzung Uber den Preis, variable Erstattungen und Abschöpfungen) festgelegt hat, wurden 
auf dem ersten sogenannten Agrarmarathon im Januar 1962 die ersten Marktordnungen und 
gleichzeitig die Finanzierungsverordnung Nr. 25/622) beschlossen, die in Art. 2 Abs. 2 
folgende Bestimmung enthtllt: 

"Da in der Endphase des Gemeinsamen Marktes einheitliche Preissysteme und eine gemein
schaftliche Agrarpolitik bestehen, sind die hieraus erwachsenden finanziellen Folgen von 
der Gemeinschaft zu tragen. " 

Diese Bestimmung ist als Grundsatzbeschluß uber die gemeinsame Finanzierung verstanden und 
in den folgenden Finanz ierungsregel n konkretisiert worden. 

Die heute gUltige Finanzregelung, ntlmlich der Beschluß vom 21.4.1970 uber die Ersetzung 
der Finanzbeiträge der Mitgl iedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften 3) und die 
VO (EWG) Nr. 729/70 vom 21.4.1970 Uber die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpoli
tik 4) gehen auf die BeschlUsse der Staats- und Regierungschefs von Den Haag am 

1) Vgl. Art. 43 Abs. 1 EWG-Vertrag. 
2) Amtsblatt der EG 991/62 vom 20.4.1962. 
3) Amtsblatt der EG Nr. L 94/19 vom 28.4.1970. 
4) Amtsblatt der EG Nr. L 94/13 vom 24.4.1970. 
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1./2.12.1969 zurück. Auf dieser Tagung mußte das französische Ja zur Aufnahme der Bei
trittsverhandlungen mit Großbritannien unter anderem mit der Zusage der vorherigen Vollen
dung der Gemeinschaften, insbesondere der Verabschiedung der endgültigen Finanzregelung 
für Ende 1969 erkauft werden. Im Kommunique heißt es dazu unter Ziffer 5: 

"Hinsichtlich der Vollendung der Gemeinschaften haben die Staats- und Regierungschefs den 
Willen ihrer Regierungen bekrCiftigt, vor der Übergangszeit in die Endphase der EuropCiischen 
Gemeinschaften einzutreten und Ende 1969 die endgültigen Finanzregelungen der gemein
samen Agrarpol itik festzulegen. Sie vereinbarten, im Rahmen dieser Finanzregelungen unter 
Berücksichtigung aller gegebenen Interessen die BeitrCige der Mitgl iedstaaten im Verfahren 
des Artikels 201 EWG-Vertrag schrittweise durch eigene Einnahmen zu ersetzen, mit dem 
Ziel, fristgerecht zu einer vollstöndigen Finanzierung der Haushalte der Gemeinschaften zu 
gelangen; •..•. " 

Der vom Rat verabschiedete Beschluß ist ein Kompromiß. Dabei konnten sich im wesentlichen 
die Mitgliedstaaten durchsetzen, die mit Hinweis auf die inzwischen eingetretene wirtschaft
liche Entwicklung für die künftige Lastenverteilung von den BSP-Anteilen anstelle der im Ver
trag festgelegten Schi üssel ausgehen wollten. Die Bundesrepubl ik hat damals die sich daraus 
ergebende höhere Beitragsbelastung hingenommen, um den Beitritt Großbritanniens zu ermög
lichen. Der Bundesrepubl ik gelang es dabei, eine Begrenzung der Beitragssteigerung bis ein
schließlich 1977 durchzusetzen (Art. 3 Abs. 3 und Art. 4 Abs. 1 3. Unterabsatz des Beschlus
ses vom 21.4.1970). Italien hat seine Zustimmung zu dieser Regelung mit der gleichzeitigen 
Beschlußfassung über die Marktorganisationen für Rohtabak und Wein erkauft. Der Gesamt
kompromiß ist im Deutschen Bundestag von allen Parteien getragen und einstimmig angenom
men worden. 

In den Verhandlungen über die Erweiterung der Gemeinschaft hat auch Großbritannien schi ieß
lich die Übernahme der Gemeinsamen Agrarpolitik einschließlich der Finanzregelung akzep
tiert, obwohl GB nach damaligen eigenen Berechnungen mit einem Beitrag zum EAGFL von 
31 % bei Rückflüssen von 5 - 6 % rechnete. Erst nachtrCiglich, aufgrund der Tagung der Re
gierungschefs am 10. Dezember 1974 in Paris und am 10./11. Mörz 1975 in Dublin ist GB 
zur Sicherung eines positiven Ausgangs des Referendums eine HCirteregelung 1) zugestanden 
worden, die auch für andere Mitgl iedstaaten Anwendung finden kann. 

In seiner Bilanz der gemeinsamen Agrarpolitik vom November 1975 hat der Rat im Bewußt
sein bestehender Schwierigkeiten aber auch mit dem Hinweis auf insgesamt positive Ergeb
nisse ausdrücklich festgestellt, daß die gemeinsame Agrarpolitik unverzichtbarer Bestandteil 
der europCiischen Integration ist und bleiben muß. Die deutsche Regierung mißt der europCii
schen Einigung pol itische PrioritCit zu und hat sich, z. T. nach sorgfältiger Gegenüberstellung 
der Ziele und des Erzielten und trotz mancher unerfüllter Erwartungen zu Europo, einschließ
I ich der gemeinsamen Agrarpolitik mit ihren Prinzipien des freien Warenverkehrs, der Ge
meinschaftsprCiferenz und der finanziellen Sol idaritCit bekannt. Sie tritt aus außenpol itischen 
Gründen auch für den Beitritt Griechenlands, Portugals und Spaniens ein, obwohl der Bei
tritt dieser Lönder neue Probleme für den Agrarsektor stellen und erhebl iche finanzielle 
Lasten mit sich bringen wird. 

1) Verordnung zur Schaffung eines Finanzmechanismus vom 17. Mai 1976. 
Amtsblatt der EG Nr. L 131 vom 20.4.1976. 
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~ Das Problem des Sozialprodukts- bzw. Finanztransfers 

Professor Dr. KOESTER geht davon aus, daß eine Gemeinschaft umso stabiler ist, je weniger 
einzelne Mitglieder Nachteile (externe Kosten) aus Gemeinschaftsentscheidungen hinnehmen 
mUssen. Das mag fUr Staaten mit annöhemd gleicher Wirtschaftsstruktur und -entwicklung zu
treffen. Spötestens seit ihrer Erweiterung 1973 weist die europtlische Gemeinschaft aber Staa
ten mit sehr unterschiedlicher Wirtschaftsentwicklung und großer Disparitöt des Wohlstandes 
auf. Es gehört zu den Grundzielen der europtlischen Gemeinschaft, Uber einen Ressourcen
transfer, der naturlich innerhalb vernUnftiger Grenzen bleiben muß, eine Annöherung der 
Lebensbedingungen zu erreichen und zu mehr Ausgewogenheit, einer größeren Stabilitöt der 
gesellschaftlichen Entwicklung in Gesamteuropa zu gelangen. Bisher findet dieser Ressourcen
transfer weitgehend Uber das Instrument der Agrar-Marktordnungen statt,. dessen Zieladöquanz 
allerdings mit Recht in Zweifel gezogen wird. 

Deshalb ist es berechtigt, die Frage systembedingter Transfers fUr die europtlische Gemein
schaft zu untersuchen und dabei auch zu versuchen, sie zu quantifizieren. 

Die Ziele der gemeinsamen Agrarpalitik sind in Art. 39 EWG-Vertrag umschrieben. Die Ver
folgung ökonomischer Ziele, bei denen die Agrarpalitik als Mittel eingesetzt wird, wie z.B. 
außenwirtschaftliche Ziele (Devisengewinne durch erhöhte Agrarausfuhr, Steigerung des 
Selbstversorgungsgrades zur Einsparung von Devisen oder entwicklungspolitischer Ziele) ist 
von Art. 39 EWG-Vertrag nicht gedeckt. Es ist jedoch nicht zu leugnen, daß die gemein
same Agrarpalitik dazu verfuhrt und immer wieder Mitgl iedstaaten versuchen, solche Ziele 
mit Hilfe der Agrarpolitik zu verfolgen. Diese Gefahr besteht jedoch bei jeder Gemeinsc;hafts
regelung. Durch den Zwang, die Interessen von neun Mitgliedstaaten unter einen Hut zu 
bringen, sind solchen Bestrebungen in der Praxis auch Grenzen gesetzt. 

FUr eine Beurteilung .der sich als Folge der gemeinsamen Agrarpalitik ergebenden Transfers 
hat sicher eine reine Haushaltsbetrachtung nur begrenzte Aussagekraft. Sie werden aber ver
stehen, daß diese Betrachtung dennoch einem Vertreter des Finanzministeriums noch am nöch
sten liegt. Auch haben nach den Erfahrungen in BrUssel - ausgesprochen und unausgesprochen -
haushaltspalitische Erwögungen höufig eine entscheidende Rolle bei den zu treffenden Ent
scheidungen gespielt, zumindest als kurzfristige Orientierung. 

FUr den Bereich der Abteilung Garantie des EAGFL (Marktordnungsausgaben einschließlich 
agrimonetöre Ausgaben) stellen sich die Salden fUr die Jahre 1973 bis 1976 wie folgt dar 1): 
(Tabelle siehe nöchste Seite.) 

Die Aussagekraft dieser Zahlen, die sich als Salden aus Beitrögen zum und RUckflUssen aus dem 
EAGFL ergeben, ist allerdings durch folgende Umstönde eingeschrönkt: 

- Die bei der Berechnung der Beitröge verwendeten Anteile ergeben sich aus der Verwendung 
von in der EG-Haushaltsordnung festgeschriebenen, unreal istischen UmrechnungsschlUssein • 
Unter BerUcksichtigung real istischer Umrechnungskurse, z. B. der Europöischen Rechnungs
einheit, mUßten z.B. 1976 folgende Anteile zugrundegelegt werden: fUr D: 36 % statt 
'Zl,6; fUr GB: 11 % statt 16,3; fUr Ital ien: 11,5 % statt 13,1 . Naturl ich fuhrt die Verwen
dung der Europtlischen Rechnungseinheit auch zu Verönderungen bei den RUckflUssen. 

- Die Einnahmen (Abschöpfungen) und Ausgaben (Erstattungen und Interventionen) fallen nicht 
immer in dem Mitgl iedstaat an, wo die Produkte erzeugt oder konsumiert werden. 

- Bestimmte, in einem Mitgliedstaat tatsöchlich angefallene Ausgaben mUssen einem anderen 
Mitglied zugerechnet werden. Rechnet man z.B. 1976 die Beitrittsausgleichsbetröge GB, 

1) Finanzberichte der Kommission. 
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- Mio. RE -

B DK D F Ir It Lux NL VK 

1973 - 73 + 254 - 387 + 189 + 79 - 78 - 1 + 185 - 170 
1974 - 71 + 234 - 307 - 701) + 142 - 37 - 3 - 178 - 75 
1975 - 143 + 231 - 731 + 88 + 225 + 97 - 2 + 62 + 1732) 
1976 17 + 320 - 696 + 208 + 196 + 97 - 0,5 + 266 - 440 

1973-76 - 304 +1.039 -2.081 + 415 + 642 + 79 - 6,5 + 691 - 512 

1973-76 
pro-Kopf- - 31 + 205 - 34 + 8 + 205 + 1 - 18 + 51 9 
in RE 

1) Der Zahlersaldo fUr F ist vor allem durch die hohen Weltmarktpreise bei Getreide und 
Zucker bedingt. 

2) Das im Jahr 1975 geltende Prömiensystem bei Rindfleisch und die Einfuhrsubventionen 
fUr Zucker haben vor allem GB begUnstigt. 

und die aufgrund einer Vereinbarung im Rat von den Exportlöndern zu zahlenden Wöhrungs
ausgleichsbetrtige GB und It zu, so ergibt sich 1976 fUr Italien ein Empföngersaldo im 
EAGFL von 116 Mio. RE, fUr GB ein Empföngersaldo von 141 Mio. RE. 

- Italien hat noch Zahlungsrucksttinde von etwa 650 Mio. RE. Unter Berucksichtigung dieser 
Ruckstönde ergibt sich ein höherer Empföngersaldo fUr Ital ien. 

Da die Beitrtige festl iegen, ergeben sich die Netto-Finanztransfers im wesentl ichen aus den 
Ausgaben, wie sie im Rahmen der Mechanismen der Agrarmarktordnungen in den Mitglied
staaten anfallen. Eine Aussage darUber, ob das Ergebnis gerecht ist, läßt sich erst machen, 
wenn es in Beziehung zu anderen Meßzahlen fUr die Bedurftigkeit oder den Wohlstand der 
Mitgl iedstaaten gesetzt wird (z. B. BSP je Einwohner bzw. Erwerbstätigen, Arbeitslosenquote, 
Handelsbilanz u.a.). Auch mUßten dabei andere Bereiche der Gemeinschaftspolitik (Agrar
strukturpolitik, Regionalfonds und Sozialfonds) einbezogen werden. Ohne einer solchen Un
tersuchung vorzugreifen, scheint jedenfalls der Finanztransfer zugunsten Italiens, gemessen 
an der landwirtschaftlichen und gesamtwirtschaftI ichen BedUrftigkeit relativ bescheiden, der 
fUr Dänemark und die Niederlande unverhältnismäßig hoch zu sein. 

Es ist ein großes Verdienst von Professor KOESTER, einmal die Sozialprodukttransfers unter
sucht und quantifiziert, insbesondere die Interessenkonfl ikte mit ökonomischem Ursprung auf
gedeckt zu haben., 
Ohne das Verdienst von Professor KOESTER schmälern zu wollen, erscheinen mir doch folgende 
Einschränkungen angebracht: 

- Das Berechnungsmodell fUr die Transferströme wird dem komplizierten System der eigenen 
Einnahmen wohl nicht gerecht. Abschöpfungseinnahmen und Restbeitrag sind nicht vonein
ander unabhängiger Elemente, sondern bestimmen zusammen erst den Finanzierungsante iI 
insgesamt. Dabei ist bis 1977 die Begrenzung der Beitragsveränderungen zu berucksichtigen. 

- Hauptproblem der Berechnung ist das Referenzsystem, das zwar ein praktikabler Orientie
rungspunkt fUr die Berechnung ist, aber nicht in Übereinstimmung mit den von den neun 
Mitgl iedstaaten Europos entwickel ten Zielvorstellungen steht. 
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- Das in Tabelle 3 der schriftlichen Aufzeichnung des Referates festgehaltene Ergebnis der 
empirischen Berechnungen ist ohne zustitzl iche Angaben nicht nachvollziehbar. Bei dem 
Versuch, die Berechnungen mit den Zahlen des Bundesfinanzministeriums nachzuvollziehen, 
haben sich z. B. Unstimmigkeiten bezUglich der verwendeten Finanzierungsschlussel erge
ben. Das Ergebnis der Berechnungen Itißt sich wegen des spezifischen Referenzsystems auch 
nicht mit den oben dargestellten Finanztransfers vergleichen. 

Sehr trostreich ist das Ergebnis der Untersuchung von Professor KOESTER, daß die in Brussel 
eingebUrgerte Praxis, uber Preisonhebungen im Rahmen eines Preispoketes zu entscheiden, 
nicht nur politisch oft der einzige Ausweg, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist. 

5 Ausblick 

Mit Hinweis auf die innenpolitischen, sozialen und ökonomischen Verpflichtungen des Staates 
gegenUber der Landbevölkerung haben sich fast alle westl ichen Industriestaaten zugunsten 
einer staatlichen Förderung der Einkommen in den ltindlichen Rtiumen entschieden. Das beson
dere Problem der EG-Agrarpol itik besteht darin, fUr sehr unterschied I ich strukturierte Wirt
schaften eine einheitl iche Lösung zu finden, die auch pol itisch durchsetzbar ist. 

Die Bundesregierung hat sich wiederholt kritisch mit der EG-Agrarpolitik auseinandergesetzt 
und nach Lösungen zur Begrenzung des Ausgabenanstiegs gesucht. Sie ist dabei stets erneut 
zu der Überzeugung gekommen, daß die aufgetretenen Mtingel innerhalb des bestehenden 
Systems gelöst werden mUssen und können. Die jUngsten Preisbeschl Usse mit den begleitenden 
Maßnahmen im Milchsektor, vor allem die EinfUhrung einer finanziellen Erzeugerbeteil igung, 
sind ein Schritt in die richtige Richtung. Weitere Schritte mUssen folgen; sie sind aber nur 
gemeinsam mit den anderen Mitgl iedstaaten mCSgI ich. 

Mit seinem Vorschlag zur "Änderung der Finanzierungsregeln" hat Professor KOESTER das 
Kernproblem deutlich herausgearbeitet. Sein Vorschlag zeigt ntiml ich, daß allein mit dem 
Übergang zu direkten, personengebundenen Einkommensbeihilfen weder die von ihm errech
neten Sozialprodukttransfers vermieden noch das Problem der steigenden Kosten gelöst werden 
kann. Folgerichtig schltigt er deshalb zustitzl ich eine mindestens teilweise Renational isierung 
vor, eine Lösung, die nach dem Stand der europtiischen Integration nicht zur Diskussion 
steht. 

Mit der anstehenden Erweiterung um drei Mittelmeerltinder stehen neue Probleme im Rahmen 
der Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik ins Haus. Leider versuchen in diesem Zusam
menhang zwei Mitgliedstaaten eigene Probleme bei Mittelm~~~rzeugnissen mit zu lösen. 
Nun ist es sicher falsch, die Lösung der Probleme bei den UJ'm Teil schon uberschUssigen, 
zum Teil auch leicht verderblichen Mittelmeererzeugnisse~ Uber neue perferktionistischere 
Marktordnungen zu suchen. Hier wird vielmehr versttirkt auf strukturpolitische Maßnahmen 
zurUckgegriffen werden mUssen, schon angesichts des bestehenden strukturellen Geftilles. 
Allerdings muß vor Ubertriebenen Hoffnungen im Bereich der Agrarstrukturpol itik gewarnt 
werden. 

- Wenn ein Kostenanstieg wie im Bereich der Abteilung Garantie des EAGFL vermieden 
werden soll, muß sowohl an der grundstitzl ich nationalen Verantwortung als auch am Prin
zip der Plafondierung der Ausgaben der Abteilung Ausrichtung des EAGFL festgehalten 
werden. 

- Eine Erhöhung des Plafonds der Abteilung Ausrichtung aus Anlaß der Erweiterung ist nur in 
vertretbarem Umfang möglich. Deshalb mUssen im Rahm~n der verfUgbaren Mittel neue 
Priorittiten gesetzt, d.h. die verfUgbaren Mittel auf strukturschwache Regionen konzen
triert werden. 

Die daraus resultierenden Fragen werden noch eingehender Diskussion bedUrfen, in die auch 
der Regionalfonds und der Sozial fonds einbezogen werden mUssen. 
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